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Josef Sattler GmbH 

 
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
DER JOSEF SATTLER GMBH 
 
I. Geltungsbereich 
 
1. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Ver-
träge, die mit der Josef Sattler GmbH geschlossen werden, sofern diese 
die Merkmale des AGB-Gesetzes erfüllen. Diese AGB hängen deutlich 
und allgemein sichtbar im Hotel und Saunabereich aus oder werden dem 
Gast oder Auftraggeber bei Vereinbarungen gesondert ausgehändigt. 
 
2. Diese Geschäftsbedingungen gelten insbesondere für Verträge über 
die mietweise Überlassung von Hotelzimmern zur Beherbergung, sowie 
alle für den Kunden erbrachten weiteren Leistungen und Lieferungen 
des Hotels. 
 
3. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zimmer sowie 
deren Nutzung zu anderen als Beherbergungszwecken bedürfen der vor-
herigen schriftlichen Zustimmung des Hotels. 
 
4. Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur Anwendung, wenn dies 
vorher schriftlich vereinbart wurde. 
 
5. Mit Betreten des Badehauses erkennt jeder Besucher die AGBs, die 
Hausordnung und alle sonstigen zur Aufrechterhaltung der Betriebssi-
cherheit erlassenen Anordnungen an. 
 
II. Vertragsabschluss; -partner; -haftung; Verjährung 
 
1. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des Kunden durch 
das Hotel zustande. Dem Hotel steht es frei, die Zimmerbuchung 
schriftlich zu bestätigen. 
 
2. Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Hat ein Dritter für den 
Kunden bestellt, haftet er dem Hotel gegenüber zusammen mit dem 
Kunden als Gesamtschuldner für alle Verpflichtungen aus dem Hotelauf-
nahmevertrag, sofern dem Hotel eine entsprechende Erklärung des Drit-
ten vorliegt. 
 
3. Das Hotel haftet für seine Verpflichtungen aus dem Vertrag. Im nicht 
leistungstypischen Bereich ist die Haftung auf Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit des Hotels beschränkt. 
 
4. Die Verjährungsfrist beträgt für alle Ansprüche des Kunden ein Jahr. 
 
5. Diese Haftungsbeschränkung und kurze Verjährungsfrist gelten zu-
gunsten des Hotels auch bei Verletzung von Verpflichtungen bei der 
Vertragsanbahnung und positiver Vertragsverletzung. 
 
III. Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung 
 
1. Zur Reservierungsbestätigung verpflichtet sich der Gast, dem Hotel 
Kreditkartendaten zur Verfügung zu stellen. 
 
2. Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten Zimmer 
bereitzuhalten und die vereinbarten Leistungen zu erbringen. 
 
3. Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlassung und die 
von ihm in Anspruch genommenen weiteren Leistungen geltenden bzw. 
vereinbarten Preise des Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden 
veranlasste Leistungen und Auslagen des Hotels an Dritte. Hierfür stellt 
der Kunde dem Hotel Kreditkartendaten als Garantie zur Verfügung. 
 
4. Die vereinbarten Preise sind nicht rabatt- oder kommissionsfähig. Die 
vereinbarten Preise sind entsprechend den vereinbarten Zahlungsmo-
dalitäten zur Zahlung fällig. Ausnahmen hiervon bedürfen der schriftli-
chen Zustimmung des Hotels.  
 

5. Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche Mehr-
wertsteuer ein. Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss 
und Vertragserfüllung 4 Monate und erhöht sich der vom Hotel allge-
mein für derartige Leistungen berechnete Preis, so kann dieses den ver-
traglich vereinbarten Preis angemessen, höchstens jedoch um 15% an-
heben. 
 
6. Die Preise können vom Hotel ferner geändert werden, wenn der 
Kunde nachträglich Änderungen der Anzahl der gebuchten Zimmer, der 
Leistung des Hotels oder der Aufenthaltsdauer der Gäste wünscht, und 
das Hotel dem zustimmt. 
 
7. Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind sofort ohne Abzug 
zahlbar. Das Hotel ist berechtigt, aufgelaufene Forderungen jederzeit 
fällig zu stellen und unverzügliche Zahlung zu verlangen. Bei Zahlungs-
verzug ist das Hotel berechtigt, Zinsen in Höhe von 5% bzw. 8% über 
dem Basiszinssatz zu berechnen und den Vertrag zu beenden. 
 
8. Die Geltendmachung weiteren Verzugsschadens durch das Hotel ist 
vorbehalten. 
 
9. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsabschluss oder danach, eine an-
gemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Die 
Höhe der Vorauszahlung und die Zahlungstermine können im Vertrag 
schriftlich vereinbart werden. 
 
10. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen For-
derung gegenüber einer Forderung des Hotels aufrechnen oder min-
dern. 
 
IV. Rücktritt des Kunden (Abbestellung, Stornierung) 
 
1. Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel geschlossenen Ver-
trag bedarf der schriftlichen Zustimmung des Hotels. Erfolgt diese 
nicht, so ist der vereinbarte Preis aus dem Vertrag auch dann zu zahlen, 
wenn der Kunde vertragliche Leistungen nicht in Anspruch nimmt. Dies 
gilt nicht in Fällen des Leistungsverzuges des Hotels oder einer von ihm 
zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistungserbringung. 
 
2. Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Termin zum Rück-
tritt vom Vertrag schriftlich vereinbart wurde, kann der Kunde bis dahin 
vom Vertrag zurücktreten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprü-
che des Hotels auszulösen. Das Rücktrittsrecht des Kunden erlischt, 
wenn er nicht bis zum vereinbarten Termin sein Recht zum Rücktritt 
schriftlich gegenüber dem Hotel ausübt, sofern nicht ein Fall des Leis-
tungsverzuges des Hotels oder eine von ihm zu vertretenden Unmög-
lichkeit der Leistungserbringung vorliegt. 
 
3. Wurde zwischen dem Hotel und dem Kunden kein expliziter Termin 
zum Rücktritt vom Vertrag schriftlich vereinbart, so gelten folgende 
Fristen für eine schriftliche Stornierung von Kundenseite: 
 

 Kostenfrei Stornierung bis 18 Uhr, 2 Tage vor Anreise von Bu-
chungen außerhalb von Messe- und Eventzeiten 
 

 Kostenfrei Stornierung bis 18 Uhr, 14 Tage vor Anreise von 
Buchungen innerhalb von Messe- und Eventzeiten 

 
4. Bei von Kunden nicht in Anspruch genommenen Zimmern hat das Ho-
tel die Einnahmen aus anderweitiger Vermietung der Zimmer sowie die 
eingesparten Aufwendungen anzurechnen. 
 
5. Dem Hotel steht es frei, den ihm entstehenden und vom Kunden zu 
ersetzenden Schaden zu pauschalieren. 
 
6. Bei Nichtanreise im Hotel wird dem Auftraggeber 90% des Logisprei-
ses in Rechnung gestellt. Bis 48 Stunden vor Anreise sind Stornierungen 
kostenlos. Vertraglich festgelegte Sondervereinbarungen sind ebenfalls 
bindend. Dem Kunden steht der Nachweis frei, dass kein Schaden ent-
standen oder der dem Hotel entstandene Schaden niedriger als die ge-
forderte Pauschale ist. Dem Hotel steht ebenso ein Nachweis eines hö-
heren Schadens frei. 
 
7. Bei einer Änderung der gebuchten Leistung nach Anreise ist das Hotel 
berechtigt 80% des gebuchten Logispreises der ersten folgenden Nacht 
zu berechnen. 
8. Bei kurzfristiger Stornierung (nach der Stornofrist) behält sich das 
Hotel vor, eine Stornogebühr von 80% des reinen Zimmerpreises (ohne 
Frühstücksanteil) pro Zimmer zu berechnen, sofern das/die Zimmer 
nicht weiterverkauft werden konnte/n. 
 
 



 

V. Rücktritt des Hotels 
 
1. Sofern ein Rücktrittsrecht des Kunden innerhalb einer bestimmten 
Frist schriftlich vereinbart wurde, ist das Hotel in diesem Zeitraum sei-
nerseits berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn Anfragen ande-
rer Kunden nach den vertraglich gebuchten Zimmern vorliegen und der 
Kunde auf Rückfrage des Hotels auf sein Recht zum Rücktritt nicht ver-
zichtet. 
 
2. Wird eine vereinbarte Vorauszahlung auch nach Verstreichen einer 
vom Hotel gesetzten angemessenen Nachfrist mit Ablehnungsandrohung 
nicht geleistet, so ist das Hotel ebenfalls zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt 
 
3. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund 
vom Vertrag außerordentlich zurückzutreten, beispielsweise falls: 
 

 höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertretende 
Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen; 

 

 Zimmer unter irreführender oder falscher Angabe wesentli-
cher Tatsachen, z.B. in der Person des Kunden oder des 
Zwecks, gebucht werden; 

 

 das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die 
Inanspruchnahme der Hotelleistungen den reibungslosen Ge-
schäftsbetrieb gefährden kann, ohne dass dies dem Herr-
schafts- bzw. Organisationsbereich des Hotels zuzurechnen 
ist. 

 

 ein Verstoß gegen Ziffer I Absatz 3 dieser Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen vorliegt. 

 
4. Der Kunde verpflichtet sich, das Hotel unverzüglich unaufgefordert, 
spätestens jedoch bei Vertragsabschluss darüber aufzuklären, dass die 
Leistungsbedingungen und/oder die Veranstaltung, sei es aufgrund ih-
res politischen, religiösen oder sonstigen Charakters geeignet ist, öf-
fentliches Interesse hervorzurufen oder Belange des Hotels zu beein-
trächtigen. Zeitungsanzeigen, sonstige Werbemaßnahmen und Veröf-
fentlichungen, die einen Bezug zum Hotel aufweisen, bedürfen grund-
sätzlich der schriftlichen Einwilligung des Hotels. Verletzt der Kunde 
diese Aufklärungspflicht oder erfolgt eine Veröffentlichung ohne eine 
solche Einwilligung, hat das Hotel das Recht, die Veranstaltung abzusa-
gen. 
 
5. Das Hotel hat den Kunden von der Ausübung des Rücktrittsrechts un-
verzüglich in Kenntnis zu setzen. 
 
6. Bei berechtigtem Rücktritt des Hotels entsteht kein Anspruch des 
Kunden auf Schadenersatz. Bei Schadensersatzansprüchen des Hotels 
gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
VI. Zimmerbereitstellung, -übergabe und –rückgabe 
 
1. Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstellung 
bestimmter Zimmer. 
 
2. Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden ab 15.00 Uhr des vereinbarten 
Anreisetages zur Verfügung. Der Kunde hat keinen Anspruch auf frühere 
Bereitstellung. 
 
3. Bei der Zimmerübergabe ist den Bestimmungen des Bundesmeldege-
setztes nachzukommen. 
 
4. Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Hotel spätestens 
um 11.00 Uhr geräumt zur Verfügung zu stellen. Danach kann das Hotel 
über den ihm dadurch entstandenen Schaden hinaus für die zusätzliche 
Nutzung des Zimmers bis 18.00 Uhr 50% des vollen Logispreises (Listen-
preises) in Rechnung stellen, ab 18.00 Uhr 100%. Dem Kunden steht es 
frei, dem Hotel nachzuweisen, dass diesem kein oder ein wesentlich 
niedriger Schaden entstanden ist. 
 
5. Eine stillschweigende Verlängerung der Reservierung ist ausgeschlos-
sen. Das Hotel hat den Mieter vor Ablauf der Frist nochmals auf die 
Folgen hinzuweisen. Der nicht rechtzeitige Auszug des Mieters stellt 
verbotene Eigenmacht dar. Der Vermieter ist berechtigt, insoweit vom 
Selbsthilferecht Gebrauch zu machen, den Besitz am Zimmer zu über-
nehmen und die eingebrachten Gegenstände des Gastes unter Ausübung 
eines Pfandrechtes vorläufig auf dessen Kosten und Gefahr in einen Ab-
stellraum einzulagern. 
 

6. Die Josef Sattler GmbH behält sich das Recht vor, Gästen Gegen-
stände in Rechnung zu stellen, welche unerlaubt entwendet wurden. 
Diese Gebühr beträgt den vollen Wiederbeschaffungsbetrag des fehlen-
den Gegenstandes, einschließlich etwaiger Versand- und Beschaffungs-
kosten. Sollte sich herausstellen, dass der Artikel fehlt, nachdem der 
Gast abgereist ist, behalten wir uns das Recht vor, die Kreditkarte des 
Gastes zu belasten. 
 
7. Haustiere sind in den Zimmern nur nach ausdrücklicher und schriftli-
cher Genehmigung des Hotels mit unterzubringen. 
 
8. Das Rauchen ist nur auf den Zimmerbalkonen gestattet. Sollten Sie 
in Ihrem Zimmer rauchen oder das Rauchen gestatten, wird eine Gebühr 
von 100 € auf dem entsprechenden Zimmerkonto verbucht. Diese Ge-
bühr ist bei Abreise zu bezahlen. Sollte nach der Abreise festgestellt 
werden, dass im Zimmer geraucht wurde, behält sich die Josef Sattler 
GmbH das Recht vor, die Kreditkarte mit der entsprechenden Gebühr 
zu belasten. 
 
VII. Haftung des Hotels 
 
1. Das Hotel haftet mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. 
Diese Haftung ist im nicht leistungstypischen Bereich, jedoch be-
schränkt auf Leistungsmangel, Schäden, Folgeschäden oder Störungen, 
die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Hotels zurückzuführen 
sind. Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des Hotels auf-
treten, wird das Hotel bei Kenntnis oder auf unverzügliche Rüge des 
Kunden bemüht sein, für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, 
dass ihm Zumutbare beizutragen, um die Störung zu beheben und einen 
möglichen Schaden gering zu halten. 
 
2. Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel gegenüber dem Kunden 
nach den gesetzlichen Bestimmungen (§ 701 – 702 BGB), das ist bis zum 
Hundertfachen des Zimmerpreises max. jedoch EURO 3.500,00. Bei 
Geld, Wertpapieren und sonstigen Kostbarkeiten höchstens Euro 
750,00. Die Haftungsansprüche erlöschen, wenn nicht der Kunde nach 
Erlangen der Kenntnis von Verlust, Zerstörung oder Beschädigung un-
verzüglich dem Hotel eine Anzeige macht (§ 703 BGB). 
 
3. Für die unbeschränkte Haftung des Hotels gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen. 
 
4. Soweit dem Kunden ein Stellplatz in einer Garage oder auf einem 
Parkplatz, auch gegen Entgelt, empfohlen wurde, kommt dadurch kein 
Verwahrungsvertrag zustande. Bei Abhandenkommen oder Beschädi-
gung abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haf-
tet das Hotel nicht. Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen des Hotels.  
 
5. Weckaufträge werden vom Hotel mit größter Sorgfalt ausgeführt. 
Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen. 
 
6. Nachrichten, Post und Warensendungen für die Gäste werden mit 
Sorgfalt behandelt. Das Hotel übernimmt die Zustellung, Aufbewahrung 
und –auf Wunsch – gegen Entgelt die Nachsendung derselben. Schadens-
ersatzansprüche, außer wegen grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, sind 
ausgeschlossen.  
 
7. Gegen Telefonrechnungen können nur unverzüglich nach Erhalt Ein-
wendungen erhoben werden. 
 
8. Um die Sicherheit unserer Gäste und Angestellten zu gewährleisten, 
wird an bestimmten Orten Videoüberwachung eingesetzt. Die Video-
überwachung entspricht den Bestimmungen der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO). 
 
VIII. Schlussbestimmungen 
 
1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages, der Antragsannahme 
oder dieser Geschäftsbedingungen für die Hotelaufnahme bedürfen der 
Schriftform. Eine Änderung der Form bedarf ebenfalls der Schriftform. 
Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Kunden sind unwirk-
sam.  
 
2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Hotels. 
 
3. Ausschließlicher Gerichtsstand- auch für Scheck- und Wechselstrei-
tigkeiten- ist im kaufmännischen Verkehr der Sitz des Hotels. Sofern ein 
Vertragspartner die Voraussetzung des § 38 Absatz 1 ZPO erfüllt und 
keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand 
der Sitz des Hotels. 
 
4. Es gilt deutsches Recht. 



 

 
5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen für die Hotelaufnahme unwirksam oder nichtig sein oder wer-
den, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
 
Stand: 17.10.2019 
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